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Stadt Klütz 
 

 
 

Niederschrift 

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz 
 

Sitzungstermin: Montag, 25.11.2024 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:52 Uhr 

Ort, Raum: Regionale Schule Klütz "Aula", Straße des Friedens 2, 23948 Klütz 

 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Jürgen Mevius  
  
 
Mitglieder 
Guntram Jung  
Max Gagzow  
Karsten Bössow ab 20:00 Uhr 
Jens Buchholz  
Niels Drochner  
Lyke Engbertz  
Alexander Marx  
Arne Nölck  
Jörg Nölck  
Angelika Palm  
Hannes Palm  
Petra Rappen  
  
 
Gäste 
Heiner Rieger  
  
 
Protokollant/in 
Anke Bunge  
  
 
 
Abwesend 
 
Mitglieder 
Hartwig Holst unentschuldigt 
Ralph Krüger entschuldigt 
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Gäste: 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   

 

 

2. Einwohnerfragestunde   

 
 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung   

 
 

4. Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 
vorangegangenen Sitzung der Stadtvertretung (11.09.2024)   

 

 

5. Bericht des Wehrführers   

 
 

6. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der 
Stadt   

 

 

7. Bekanntgabe von Entscheidungen des Bürgermeisters sowie 
Mitteilung der Beschlüsse des Hauptausschusses entsprechend 
der Hauptsatzung   

 

 

8. Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils   

 
 

8.1. Antrag auf Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 
22 Arpshagen   

 

BV/02/24/026-2 

8.2. Satzung der Stadt Klütz über den Bebauungsplan Nr. 22.1 für 
Arpshagen an der Straße „Neue Straße“ 
hier: Beschluss über den Vorentwurf   

 

BV/02/24/093 

8.3. Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz für 
den Bereich „An der Bamburg“ technische Planung und 
Konzept der Bauleitplanung unter Berücksichtigung der 
Stellplatzanfragen 
hier: Beschluss über den Vorentwurf   

 

BV/02/24/092 

8.4. Rahmenplan der Stadt Klütz und Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 45 
hier: Beschluss über den Vorentwurf   

 

BV/02/24/094 

8.5. Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 39.4 „Straße 
des Friedens“  der Stadt Klütz im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB  
hier: Aufstellungsbeschluss   

 

BV/02/24/097 

8.6. Kaufhaus Stolz: 
hier: Vergrößerung der Verkaufsfläche   

 

BV/02/24/088 

8.7. Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Klütz   

 
BV/02/24/095 
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8.8. Überplanmäßige Ausgabe zur Begleichung der 
Schullastenausgleichszahlungen 2024   

 

BV/02/24/078 

8.9. Überplanmäßige Ausgabe zur Begleichung der anfallenden 
Kosten der Kindertagesförderung 2024   

 

BV/02/24/080 

8.10. Beschluss über die Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Klütz für das 
Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre 2025-2026   

 

BV/02/24/090 

8.11. Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe für die 
Inanspruchnahme des Kassenkredites 2023   

 

BV/02/24/083 

8.12. Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024   

 
MV/02/24/084 

8.13. Kenntnisnahme des Berichtes über die überörtliche Prüfung der 
amtsangehörigen Stadt Klütz 2020- 2023   

 

BV/02/24/105 

8.14. Beschluss zur Satzung über die Gebührenerhebung für 
Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Klütz   

 

BV/02/24/076 

9. Anfragen der Stadtvertreter und Mitteilungen   

 
 

9.1. Straßenbeleuchtung Oberhof   

 
 

9.2. Umleitungsschild Wohlenberg   

 
 

9.3. Sachstand Parkraumkonzept   

 
 

9.4. Dorfplatz Grundshagen   

 
 

9.5. Bushaltestelle   

 
 

9.6. Nutzung Sporthalle   

 
 

9.7. Straßenbeleuchtung Lindenring   

 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
10. Bericht des Bürgermeisters   

 
 

11. Billigung der Sitzungsniederschrift des nichtöffentlichen Teils 
der vorangegangenen Sitzung (11.09.2024)   

 

 

12. Beschlussvorlagen des nichtöffentlichen Teils   

 
 

12.1. Neubau eines Geschäftsstellenstandortes der Sparkasse auf 
dem Grundstück: (nichtöffentlich)   

 

DE/02/24/047 

12.2. Übertragung der Grundstücke (nichtöffentlich)   

 
BV/02/24/104 
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12.3. Beschluss zum gemeindlichen Einvernehmen nach § 36 BauGB 
i.V.m. §§ 173 und 145 BauGB  
Vorhaben: Sanierung der straßenseitigen Dachfläche, einschl. 
Gaube, mit Einbau von zwei Dachflächenfenstern und 
hofseitigen Anbau von Balkonen mit Treppenzugang + Antrag 
auf Abweichung, AZ: 42723-24-08   

 

BV/02/24/096 

12.4. Stundung einer Steuerforderung   

 
BV/02/24/109 

12.5. Überplanmäßige Ausgabe zur Begleichung des gemeindlichen 
Zuschusses an die AWO Soziale Dienste gGmbH Wismar für 
die Jugend- und Schulsozialarbeit 2024   

 

BV/02/24/079 

12.6. Beschluss zur Bereitstellung eines gemeindlichen Zuschusses 
an die AWO Soziale Dienste gGmbH Wismar für die Stelle des 
Schulsozialarbeiters im Kalenderjahr 2025   

 

BV/02/24/081 

12.7. Beschluss zur Bereitstellung eines gemeindlichen Zuschusses 
an die AWO Soziale Dienste gGmbH Wismar für die Stelle 
eines Jugendsozialarbeiters/in im Kalenderjahr 2025   

 

BV/02/24/082 

12.8. Entscheidung in einer Personalangelegenheit  (vertraulich)   

 
PV/02/24/102 

12.9. Beschluss über die 1. Änderung des Vertrages über die 
Durchführung des Straßenwinterdienstes auf den 
Gemeindestraßen in der Stadt Klütz   

 

BV/02/24/011-1 

13. Anfragen der Stadtvertreter und Mitteilungen   

 
 

13.1. Verabschiedung   

 
 

13.2. Sportplatzgebäude   

 
 

13.3. FFW   

 
 

13.4. Sitzungskalender 2025   

 
 

13.5. Straßenausbau Grundshagen   

 
 

 
Öffentlicher Teil 
 
14. Bekanntmachung des Bürgermeisters der im nichtöffentlichen 

Teil gefassten Beschlüsse   

 

 

15. Schließen der Sitzung   
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit fest. 

 

Es sind 12 von 15 Stadtvertretern anwesend. 

 
 
 
 

 
 

2 Einwohnerfragestunde  
 

Es werden keine Fragen gestellt. 

 
 
 
 

 
 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung  
 

Herr Mevius stellt den Antrag den TOP 12.1 von der Tagesordnung zu nehmen, da dieser 
bereits besprochen wurde und sich der Sachverhalt geändert hat. 
Zusätzlich soll der TOP 12.4 von der Tageordnung genommen werden, da hierzu keine 
Unterlagen eingereicht worden sind. Er lässt über die geänderte Tagesordnung abstimmen. 
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt. 

 
 
 
 

 
 

4 Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 
vorangegangenen Sitzung der Stadtvertretung (11.09.2024)  

 

Es werden keine Änderungsanträge gestellt. Der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift 
der vorangegangenen Sitzung ist somit gebilligt. 

 
 
 
 

 
 

5 Bericht des Wehrführers  
 
Herr Rieger berichtet über folgende wichtige Angelegenheiten: 
 

• Aktuell machen gerade 3 Kameraden den LKW-Führerschein. 
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• Die Feuerwehr kann mit einer Gruppenstärke von 9 Kameraden am Tage ausrücken.  
• Die FFW hatte in diesem Jahr 68 Einsätze. 
• Die Sanierung vom Gerätehaus geht nicht voran. Das Sanierungskonzept ist bzgl. 

Energieautarkie bisher nicht nachgearbeitet worden. 
• Die Behebung des Wasserschadens bei der Jugendfeuerwehr ist seitens der 

Verwaltung noch nicht bearbeitet/ beauftragt worden. 
• Aktuell sind in der FFW 48 aktive Mitglieder und 8 Mitglieder Reserve.  
• Der stellvertretende Amtswehrführer ist von FFW Klütz. 
• Es gibt eine Sportgruppe FFW. 
• Das Wasser zum Duschen ist seit einer Woche kalt. Es ist noch keine Reparatur 

erfolgt. 
• Am 10.01.2025 ist die Jahreshauptversammlung. 
• Der Kontaktmann für die FFW ist Max Gagzow (Stadtvertreter). 

 
 
 
 

 
 

6 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der 
Stadt  

 

Der Bürgermeister berichtet über folgende wichtige Angelegenheiten: 

 

1. Das Richtfest für das Sozialgebäude am neuen Sportplatz war am 22.11.2024. 

2. Es hat eine Demo bezüglich der Umgehungsstraße stattgefunden am 16.11.2024. Herr 
Gagzow unterbreitet den Vorschlag dem neuen Wirtschaftsminister einen Brief seitens der 
Stadt zukommen zu lassen, um nochmal auf die Anliegen der Stadt Klütz aufmerksam zu 
machen. 

3. Am 20.11.2024 hat ein Termin beim Wirtschaftsministerium stattgefunden bezüglich des 
Nahversorgungszentrums. Die diesbezügl. Aktivitäten wurden seitens der Raumordnung 
sehr begrüßt. 

4. Am 18.11.2024 erfolgte die Abstimmung zu den geplanten neuen Öffnungszeiten des 
Literaturhauses. Die Beschlussvorlage hierzu wird am 16.12.2024 auf der Stadtvertretung 
sein. 

5. Die Bauanlaufberatung für die Straße Grundshagen-Steinbeck ist erfolgt. 

6. Die Zusage für die Förderung KFW 444 für die Neupflanzung von Blutpflaumen in der 
Schloßstraße ist eingegangen. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass sich Angebote 
eingeholt werden sollen für die Pflege der Bäume in der Stadt Klütz. 

 
 
 
 

 
 

7 Bekanntgabe von Entscheidungen des Bürgermeisters sowie 
Mitteilung der Beschlüsse des Hauptausschusses entsprechend 
der Hauptsatzung 

 

 

Die Entscheidungen des Bürgermeisters entsprechend der Hauptsatzung werden zur 
Kenntnis genommen. 
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8 Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils  
 
 
 
 

 
 

8.1 Antrag auf Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 
Arpshagen BV/02/24/026-2 

 
Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, 

 
1. Der beantragten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 Arpshagen zur Realisierung 

einer Wohnbebauung in zweiter Reihe auf den Grundstücken Neue Straße 2 
(Flurstück 86/5) und Neue Straße 2a Flurstück 308, 309) grundsätzlich zuzustimmen. 
 

2. Zur Sicherung der Übernahme der Planungskosten durch die Antragsteller ist ein 
städtebaulicher Vertrag abzuschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  10 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 2 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.2 Satzung der Stadt Klütz über den Bebauungsplan Nr. 22.1 für 
Arpshagen an der Straße „Neue Straße“ 
hier: Beschluss über den Vorentwurf 

BV/02/24/093 

 
Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, 
 
1. Die Zielsetzungen für Arpshagen an der Straße „Neue Straße“ werden um die Vorgaben 

zur GRZ ergänzt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bestimmt.  

 
2. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22.1 der Stadt Klütz für 
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Arpshagen an der Straße „Neue Straße“ wird wie folgt begrenzt: 
- im Nordosten: durch Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen,  
- im Südosten: durch die Straße „An der Chaussee“,  
- im Südwesten: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Westen und im Nordwesten: durch Flächen für die Landwirtschaft. 
Ausgenommen ist ein Teilbereich unmittelbar nördlich an der Straße „An der Chaussee“, 
der an die 2. Reihe der Bebauung an der „Neuen Straße“ angrenzt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22.1 ist dem beigefügten 
Übersichtplan zu entnehmen. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer 

öffentlichen Auslegung durchzuführen.  
 

4. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB durchzuführen.  
 

5. Das Planungsziel besteht in der  
 planungsrechtlichen Regelung des Bestandes, 
 Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes, 
 Reduzierung der Grünflächen zugunsten des allgemeinen Wohngebietes,  

um die Zufahrten zu den Grundstücken und die Errichtung von Carports  
zu regeln; adäquat der Bestandssituation. 

 Festlegung der GRZ; auf der Grundlage einer Bestandserhebung  
mit Luftbilddokumentation wurden die GRZ neu ermittelt: 
GRZ 1 (Hauptnutzung): max. 0,3 
GRZ 2 (GRZ 1 zzgl. Nebenanlagen): max.0,5 
und werden zur Grundlage der Festsetzung gemacht. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.3 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz für den 
Bereich „An der Bamburg“ technische Planung und Konzept der 
Bauleitplanung unter Berücksichtigung der Stellplatzanfragen 
hier: Beschluss über den Vorentwurf 

BV/02/24/092 

 
Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, dass Stellplatzkonzept unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der technischen Planung und der Anforderungen an die Ver- 
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und Entsorgung für die weitere Vorbereitung unter der Maßgabe, dass folgende 
Bedingungen eingehalten werden: 
 

- Für die mit (A) gekennzeichneten Flächen, 2 Mehrfamilienhäuser, werden die 
Stellplätze auf den Grundstücken gesichert (167/36 + 167/57). 

- Für den südlichen Teil soll nur eine Zufahrt ausschließlich von der Planstraße A2 von 
Osten ermöglicht werden (167/57). 

- Für den südlichen Teil, 3 Mehrfamilienhäuser, Teil (B), ist eine 
Gemeinschaftsstellplatzanlage vorgesehen, die auch für das Wohngebiet genutzt 
werden kann (C). Die Gemeinschaftsstellplatzanlage soll mit einem Gehrecht 
verbunden werden (167/55), 167/39, 167/40). 

- Der Geltungsbereich wird im Bereich der ersten beiden Blöcke (167/36, 167/57) 
an den Straßenrand verlegt. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.4 Rahmenplan der Stadt Klütz und Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 45 
hier: Beschluss über den Vorentwurf 

BV/02/24/094 

 
Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. 
Zusätzlich sollte sich die Stadtvertretung für die weitere Planung zu dem Grundstück 
„Stadtgarten“ Gedanken machen.  
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, 
 

1. Unter Berücksichtigung der Zielsetzungen für die 1. Fortschreibung des 
Rahmenplans werden folgende Nutzungen der Fläche festgelegt. 

 
2. Bewahrung des Freiraumes zur Sicherung der Aufenthaltsqualitäten im inneren 

Ortsbereich oder Maßstab bildende Bebauung zur Ergänzung eines 
Aufenthaltsbereiches zur Erweiterung des Marktplatzes.  
 

3. Folgende Ziele werden dafür festgelegt…. Dies wird entsprechend der Erörterung 
ergänzt. 
 

4. Eingeschossige Bebauung für den Rückraum oder die Variante vollständige 
Begrünung. 
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.5 Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 39.4 „Straße des 
Friedens“  der Stadt Klütz im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB  
hier: Aufstellungsbeschluss 

BV/02/24/097 

 
Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt: 
  

1. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz fasst den Beschluss zur Aufstellung des 
einfachen Bebauungsplanes Nr. 39.4 „Straße des Friedens“.  
Das Plangebiet des einfachen Bebauungsplanes Nr. 39.4 der Stadt Klütz wird wie 
folgt begrenzt: 
- im Norden:  durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstücke an 

der Straße Neue Siedlung, 
- im Westen: durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Straße Neue 

Siedlung, 
- im Osten:    durch die Straße des Friedens begrenzt,  
- im Südwesten: durch den Ulmenweg. 
  

2. Die Planungsziele bestehen in Folgendem: 
•           Sicherung der Dauerwohnnutzung in dem Gebiet.  
•           Regelung des innerhalb des Gebietes ansässigen Gewerbes bzw. 
Zulässigkeit  von gewerblichen Nutzungen, 
•           Ausschluss von Ferienwohnungen und Ferienhäusern. 

  
3. Der Bebauungsplan wird als einfacher Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Hierauf ist in der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses hinzuweisen. 

  
4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

  
5. Von der frühzeitigen Unterrichtung und der Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und 

§ 4 Abs. 1 BauGB wird i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
  
6. Mit der Ausarbeitung der Unterlagen für den Bebauungsplan Nr. 39.4 wird das 

Planungsbüro Mahnel, Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 11, beauftragt. 
  



 
 

 

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz vom 25.11.2024  
Seite: 12/19 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.6 Kaufhaus Stolz: 
hier: Vergrößerung der Verkaufsfläche 

BV/02/24/088 

 
Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. Es wird erfragt, ob die 
Planung eines Fußgängerüberweges mitberücksichtigt wurde. Herr Mahnel teilt mit, dass das 
beim Ministerium besprochen wurde. Es wird eine verkehrstechnische Untersuchung 
erfolgen, in der u.a. die Querung der Straße geklärt werden soll. Die Stadt Klütz ist 
raumordnerisch als Grundzentrum eingestuft und wird mit der Ausweisung des 
Nahversorgungszentrums seiner Grundzentrumsfunktion gerecht. Die Stadtvertreter sollten 
sich mit der Frage beschäftigen, welche raumordnerischen Funktionen hat ein 
Grundzentrum.  
Die Stadtvertreter fordern, das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung zur Kenntnis zu 
bekommen. Herr Mahnel erläutert, das im Rahmen der Verkehrsuntersuchung die 
Auswirkungen beider B-Pläne – Nahversorgungszentrum und Erweiterung Kaufhaus Stolz- 
betrachtet werden müssen Herr Mevius übergibt das Wort an Herr Mahnel. Herr Mahnel 
informiert zum Sachverhalt. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, dem Antrag der Holding Kaufhaus Martin 
Stolz GmbH auf Erweiterung der Verkaufsfläche für das bestehende Kaufhaus Stolz in Klütz 
zuzustimmen. 
Das Vorhaben soll im Rahmen eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durchgeführt 
werden. Der Stadt sollen aus diesem Verfahren keine Kosten entstehen.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.7 Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Klütz BV/02/24/095 



 
 

 

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz vom 25.11.2024  
Seite: 13/19 

 

 
Herr Karsten Bössow betritt den Sitzungssaal. Es sind nun 13 von 15 Stadtvertretern 
anwesend. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Hauptsatzung in der dieser 
Beschlussvorlage beigefügten Fassung. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  13 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.8 Überplanmäßige Ausgabe zur Begleichung der 
Schullastenausgleichszahlungen 2024 BV/02/24/078 

 
Die Stadtvertreter beraten zum Sachverhalt. Herr Hannes Palm stellt den Antrag, dass eine 
Liste ausgearbeitet wird, wo die Einnahmen und Ausgaben und die Anzahl für die Schüler 
von allen Schulen aufgelistet sind, sowie die Zu- und Abgänge der Schüler. Diese ist zum 
Finanzausschuss am 02.12.2024 vorzulegen. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
71.000,00 € für die Zahlungen des Schullastenausgleichs aus den Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  11 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 2 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.9 Überplanmäßige Ausgabe zur Begleichung der anfallenden Kosten 
der Kindertagesförderung 2024 BV/02/24/080 

 
Beschluss: 
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Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
93.730,50 € für die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Begleichung des 
Gemeindeanteils an den Gebühren zur Kindertagesförderung an den Landkreis 
Nordwestmecklenburg aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  13 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.10 Beschluss über die Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Klütz für das 
Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre 2025-2026 

BV/02/24/090 

 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre 2025-
2026. 
Im Haushaltssicherungskonzept sollen in Absatz 3 „Stand der Umsetzung der bisher 
beschlossenen Maßnahmen“ in Nr. 7 und 12 die Jahreszahlen geprüft werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  13 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.11 Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe für die 
Inanspruchnahme des Kassenkredites 2023 BV/02/24/083 

 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 
14.363,84 €. Eine Deckung erfolgt aus den Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  13 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.12 Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024 MV/02/24/084 
 
Die Mittelungsvorlage wird seitens der Stadtvertreter zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

 
 

8.13 Kenntnisnahme des Berichtes über die überörtliche Prüfung der 
amtsangehörigen Stadt Klütz 2020- 2023 BV/02/24/105 

 
Die Stadtvertreter beraten zum Sachverhalt. Es erfolgt eine rege Diskussion. Die 
Stadtvertreter teilen ihren Unmut mit. Es wird erfragt welche Auswirkungen bzw. 
Konsequenzen der Bericht zur überörtlichen Prüfung für die Stadt Klütz hat. Die Verwaltung 
soll hierzu die Stellungnahme die an den Landkreis geschickt wurde im kommenden 
Finanzausschuss vorlegen. Frau Palm stellt folgenden Antrag. Die Verwaltung wird 
beauftragt alle offenen Jahresabschlüsse in der gesetzlichen festgelegten Frist vorzulegen. 
Dem Antrag wird mit 12 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt. 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Konstituierung des 
Rechnungsprüfungsausschusses zeitnah erfolgen soll. 
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz nimmt den Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der 
amtsangehörigen  Stadt Klütz für die Jahre 2020 bis 2023 des Gemeindeprüfungsamtes des 
Landkreises Nordwestmecklenburg nach § 10 Abs. 2 KPG M-V zur Kenntnis. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 1 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8.14 Beschluss zur Satzung über die Gebührenerhebung für BV/02/24/076 
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Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Klütz 
 
Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses.  
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Satzung über die Gebührenerhebung für 
Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Klütz, nebst folgenden Änderungen:  

• Bei der Kostenkalkulation (S.2) muss der Mittelwert bei den Gesamtkosten 
korrigiert werden. 

• Im § 4 und § 8 hingewiesen.Dies müsste mit § 7 korrigiert werden. 
• Der § 5 ist insofern zu erläutern, wie eine Refinanzierung bei weniger als 15 

Kilometern erfolgt; dies ist der Stadtvertretung nochmal per Mail zu erklären. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   13 

Zustimmung:  13 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9 Anfragen der Stadtvertreter und Mitteilungen  
 
 
 
 

 
 

9.1 Straßenbeleuchtung Oberhof  
 
Frau Rappen erfragt den Sachstand bezüglich der defekten Straßenbeleuchtung in Oberhof. 
Der Bürgermeister informiert, dass die Elektrofirma Uecker informiert ist.  
 

 
 
 

 
 

9.2 Umleitungsschild Wohlenberg  
 
Frau Rappen teilt mit, dass in Höhe Wohlenberg noch ein Umleitungsschild steht. Herr 
Mevius wird die Straßenmeisterei hierzu informieren. 
 

 
 
 

 
 

9.3 Sachstand Parkraumkonzept  
 
Herr Jung erfragt den Sachstand bezüglich des Parkraumkonzeptes Schloßstraße. Herr 
Mevius teilt mit, dass ein Termin zur Einwohnerversammlung geplant werden muss. 
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9.4 Dorfplatz Grundshagen  
 
Es wird erfragt, ob die Pflege des Spielplatzes in Grundshagen weiterhin durch die 
Einwohner gemacht wird. Der Bürgermeister teilt mit, dass der Spielplatz zwar der Stadt 
gehört, aber die Pflege weiterhin die Dorfgemeinschaft übernimmt. Durch die Stadt Klütz 
erfolgt lediglich die TÜV Abnahme der Spielgeräte. 
  

 
 
 

 
 

9.5 Bushaltestelle  
 
Es wird der Sachstand bezüglich der defekten Scheibe in der Bushaltestelle in der 
Wismarschen Straße erfragt. Der Bürgermeister informiert, dass leider falsche Scheiben 
bestellt worden sind. Eine neue Bestellung aber bereits in Auftrag gegeben wurde. Zusätzlich 
wird darüber informiert das die Firma Beutel aus Wismar zukünftig die Scheiben liefern wird.  
  

 
 
 

 
 

9.6 Nutzung Sporthalle  
 
Es wird erfragt, ob die Möglichkeit besteht die Sporthalle auch in den Sommerferien zu 
nutzen. Die Stadtvertreter tauschen ihre Meinungen aus. Herr Mevius teilt mit, dass im 
Sozialausschuss besprochen werden muss, ob man die Satzung anpasst. Zusätzlich sollte 
bei den Vereinen vorher abgefragt werden, ob Interesse besteht. 
 

 
 
 

 
 

9.7 Straßenbeleuchtung Lindenring  
 
Herr Gagzow erfragt wann eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Lindenring erfolgen 
wird. Der Bürgermeister informiert, dass es durch die LED Gruppe eine Planung gibt wann 
welcher Bereich in der Stadt Klütz umgerüstet wird. Zusätzlich ist die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung von der Förderung abhängig.  
 

 
 
 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

14 Bekanntmachung des Bürgermeisters der im nichtöffentlichen Teil 
gefassten Beschlüsse  

 

Die Öffentlichkeit wird wiederhergestellt. Anschließend gibt Herr Mevius die im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse wie folgt bekannt: 

 

TOP 12.1 

Der TOP wurde von der Tagesordnung genommen. 

 

TOP 12.2 
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Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, der Übertragung der Grundstücke 
zuzustimmen. 
 

TOP 12.3 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, dass gemeindliche Einvernehmen nach § 36 
BauGB für das Vorhaben: AZ 42723-24-08 Sanierung der straßenseitigen Dachfläche, 
einschließlich Gaube, mit Einbau von zwei Dachflächenfenstern und hofseitigen Anbau von 
Balkonen mit Treppenzugang + Antrag auf Abweichung teilweise zu versagen.  
  
TOP 12.4 

Der Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung genommen. 

 

TOP 12.5 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt 
• die überplanmäßige Ausgabe für die Zahlungen des gemeindlichen Zuschusses an 

den Träger für Schulsozialarbeit zuzustimmen. 
• Und die überplanmäßige Ausgabe für die Zahlungen des gemeindlichen Zuschusses 

an den Träger für Jugendsozialarbeit bis zur Klärung zurückzustellen. 
 

TOP 12.6 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, für die Stelle des Schulsozialarbeiters im 
Haushaltsjahr 2025 einen gemeindlichen Zuschuss an die AWO-Soziale Dienste gGmbH 
Wismar bereitzustellen. 

 

TOP 12.7 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, für die Stelle des Jugendsozialarbeiters im 
Haushaltsjahr 2025 einen gemeindlichen Zuschuss an die AWO-Soziale Dienste gGmbH 
Wismar bereitzustellen. 

 

TOP 12.8 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, der Entscheidung in einer 
Personalangelegenheit zuzustimmen. 

 

TOP 12.9 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt der 1. Änderung des Vertrages über die 
Durchführung des Straßenwinterdienstes auf den Gemeindestraßen in der Stadt Klütz für die 
Winterdienstsaison zuzustimmen.  
 

 
 
 

 
 

15 Schließen der Sitzung  
 

Der Bürgermeister beendet um 21:52 Uhr die Sitzung. 
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Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Jürgen Mevius  Anke Bunge 
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